
Reglement      Beiträge und Berechtigungen

Jugend
mitglieder

Schiessende
vom 10. bis 

20. Altersjahr

Schiessende 
Aktive

Schiessende
Veteranen

Ehren-
mitglieder

Nicht-
schiessende

aller
Altersgruppen

Einzel-
personen

Juristische
Personen

Grundbeitrag
Ehren- u. Jugendmitglieder,
Angehörige Schützenrat u. 
GPK frei

ist:
- stimm- und wahlberechtigt
  an Versammlungen
  der Stadtschützen

Berechtigt zur Teilnahme am:
- Familienabend
- Steckliträge
- Familienausflug

ab 18. 
Altersjahr

Ja

Ja Ja Ja Ja Nein Nein

Berechtigt zur Teilnahme
in allen Sektionen am:
- Eröffnungsschiessen
- Endschiessen
- Stadtschützenmeistersch.
- Sauschiessen
- Feldschiessen
- Bundesprogramm
- SG. Kant.- Schützenfest
- Eidg. Schützenfest                  - 
Sektionsmeisterschaft

Ja Ja Ja Ja

Sektionsbeitrag
Jugendmitglieder  frei

Berechtigung zur 
Teilnahme an der:
- Jahresmeisterschaft
  in der Sektion,
  für die der Sektionsbeitrag
  entrichtet wurde

ist zudem
- stimm- und wahlberechtigt
  in der Sektion,
  für die der Sektionsbeitrag
  entrichtet wurde

Ja

ab 18. 
Altersjahr 

Ja Ja Ja

Wil, 07.09.2001

Für die Stadtschützen Wil

Der Schützenrats-Präsident:
Bruno Baumgartner                            

Die Aktuarin:                                             
Vreni Brunschwiler

Mitgliederkategorien

GönnerMitglieder

Dieses Reglement tritt auf den
 

01.01.2002 in Kraft

Beschlossen an der General-
versammlung vom

07.09.2001

 


